
 

Drucksache 16/0796
05.09.2007

 
16. Wahlperiode 
 

 
 

 

Die Drucksachen des Abgeordnetenhauses sind über die Internetseite 

 www.parlament-berlin.de (Startseite>Parlament>Plenum>Drucksachen) einzusehen. 

 
1 

Antrag 

der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens  
„Investitionsprogramm Klimaschutz“ des Landes Berlin  

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 

Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens  
„Investitionsprogramm Klimaschutz“ des Landes Berlin  

vom... 

 
Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:  

 

Artikel I 
§1  
Ziel des Gesetzes 
 

(1) Ziel dieses Gesetzes ist der Schutz des Klimas durch eine sparsame, ra-
tionelle und Ressourcen schonende Verwendung von Energie und Was-
ser im Land Berlin. 

(2) Es wird ein Sondervermögen „Investitionsprogramm Klimaschutz“ er-
richtet aus dem bauliche und anlagentechnische Maßnahmen in be-
stehenden Gebäuden der öffentlichen Hand mitfinanziert werden, die 
zu Reduzierungen des CO2-Ausstoßes führen und die deutlich über die 
Mindestanforderungen der Energieeinsparverordnung in der jeweils 
geltenden Fassung hinausgehen.  

 
 
§ 2 
Errichtung und Befristung 
 

(1) Das Land Berlin bildet unter dem Namen „Sondervermögen In-
vestitionsprogramm Klimaschutz“ ein nicht rechtsfähiges Sonderver-
mögen nach § 26 Abs. 2 der Landeshaushaltsordnung mit eigener 
Wirtschafts- und Rechnungsführung. 
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(2) Dem Sondervermögen fließen jährlich Mittel nach Maßgabe des jewei-
ligen Haushaltsgesetzes zu. 

(3) Dem Sondervermögen fließen ab dem 31.12.2007 jeweils mit dem Jah-
resabschluss die aus dem Haushaltsplan des Landes Berlin nicht ver-
ausgabten Landesmittel der Titelgruppen 7 und 8 (Investitionsaus-
gaben) zu. Das Recht zur Reste- und Rücklagenbildung beim Jahres-
abschluss wird für die Laufzeit dieser Zuführungen im Bereich der 
Titelgruppen 7 und 8 auf Drittmittel sowie auf Haushaltstitel begrenzt, 
die einen Landesanteil von unter 25% der jeweiligen Gesamtmaß-
nahmekosten enthalten.  

(4) Dem Sondervermögen fließen die Rückzahlungen nach §6 zu. 
(5) Die Zuflüsse nach Absatz 2 und 3 enden mit Ablauf des Jahres, in dem 

die Höhe der kumulierten Gesamtzuflüsse zum Sondervermögen die 
Höhe von 500 Mio. Euro überschritten hat.  

(6) Ab dem Jahr 2018 werden keine neuen Maßnahmen aus dem Sonder-
vermögen mehr gefördert. Die sich ab 2018 aus den Rückflüssen er-
gebenden Überschüsse des Wirtschaftsplans werden an den Landes-
haushalt abgeführt. 

(7) In den Jahren 2013 und 2017 wird jeweils eine Evaluierung durch-
geführt mit dem Ziel der Prüfung ob die Finanzierung nach Absatz  
2und 3 oder die Laufzeit nach Absatz 6 verlängert werden muss.  

 
 
§ 3 
Fördergegenstand und Zweckbestimmung 
 

(1) Das Sondervermögen hat die Aufgabe, bauliche Investitionsaufgaben 
und Maßnahmen der baulichen Unterhaltung der nach § 5 förderfähigen 
Einrichtungen finanziell zu unterstützen, die wesentlich zum Klima-
schutz beitragen. 

(2) Finanzierungsfähige Maßnahmen im Sinne dieses Gesetzes sind ins-
besondere:  

1. Einzelmaßnahmen und Maßnahmenpakete, mit denen die An-
forderungen der Energieeinsparverordnung deutlich über-
troffen werden, wie insbesondere 

a. umfassende Verbesserung des baulichen Wärme-
schutzes 

b. Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes, 
soweit das zu Energieeinsparungen führt 

c. Maßnahmen zur Verringerung des Stromver-
brauches 

d. Maßnahmen zur Verringerung des Energiever-
brauchs von Heizungs- und Klimaanlagen sowie 
von Anlagen zur Warmwasserbereitung. 

e. die Errichtung von Blockheizkraftwerken  
f. Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien 
g. die Erstellung von Energiekonzepten 

2. Maßnahmen zur Erreichung von Zielwerten bei Altbauten, die 
die Bestimmungen für den Primärenergiebedarf von Neu-
bauten höchstens um 10% überschreiten. 

(3) Durch das Sondervermögen „Investitionsprogramm Klimaschutz“ wer-
den teilweise rückzahlbare Zuschüsse zur Finanzierung dieser Maß-
nahmen vergeben, die dem Ziel dienen, zu erheblichen Einsparungen 
des Energieverbrauchs und zur Verringerung des CO2-Ausstoßes beizu-
tragen. Ebenso förderfähig sind Maßnahmen, die zu einer erheblichen 
Reduzierung des Wasserverbrauchs führen.  

(4) Energieverbrauchssenkende Maßnahmen, die im Zusammenhang mit 
anderen Sanierungsmaßnahmen oder Neubaumaßnahmen durchgeführt 
werden sind nur insoweit förderungsfähig, wie die jeweils geltenden 
Bestimmungen zum Energieverbrauch und CO2-Ausstoß deutlich un-
terschritten werden. Darüber hinaus sind für Gebäude, die nach 1995 
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errichtet worden sind, Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien 
oder innovativer zukunftsträchtiger Technologien förderfähig. 

 
 
§ 4  
Teilrechtsfähigkeit 
 

Das Sondervermögen ist nicht rechtsfähig. Es kann unter seinem Namen im 
rechtsgeschäftlichen Verkehr handeln, klagen und verklagt werden. Der all-
gemeine Gerichtsstand des Sondervermögens ist Berlin. 

 
 
§5 
Fördernehmer 
 

(1) Förderungen aus dem Sondervermögen können alle Dienststellen des 
Landes Berlin, die Hochschulen des Landes sowie die Eigenbetriebe 
und Unternehmen mit einer Beteiligung des Landes von mindestens 
50% erhalten. 

(2) Förderfähig sind ebenso juristische Personen, deren Wirtschaftsplan 
sich zu mehr als 80% aus Zuschüssen oder Zuwendungen des Landes 
Berlin oder aus Entgelten finanziert, die vom Land Berlin gezahlt wer-
den.  

(3) Ausgeschlossen von der Förderung sind Wohngebäude. 
 
 
§ 6 
Rückzahlungen 
 

(1) Aus Energiesparmaßnahmen resultierende Betriebskostensenkungen 
sind  zur Refinanzierung des Sondervermögens einzusetzen. Sie stehen 
dem Sondervermögen für weitere Maßnahmen zur Verfügung. Die sich 
aus einem Refinanzierungsplan ergebenden regelmäßigen Rück-
zahlungen an das Sondervermögen sind Teil der Förderverträge.  

(2) Die Fördernehmer sind zur Rückzahlung von 60% bis 80% der Förder-
summe verpflichtet. Für die Erstellung von Energiekonzepten kann eine 
geringere Rückzahlungsquote festgelegt werden. Der Rückzahlungs-
zeitraum soll im Regelfall 25 Jahre nicht übersteigen, nicht aber die 
erwartete Lebensdauer der getätigten Investitionen übersteigen.  

(3) Zur Sicherstellung der Rückzahlung sind mind. 66% der jährlichen 
rechnerischen Betriebskostenersparnissee einzusetzen. 

(4) Je nach der von einer Maßnahme zu erwartenden Energieeinsparung 
und der damit verbundenen Investitionskosten können in den Aus-
führungsbestimmungen Rückzahlungsquote und Rückzahlungszeitraum 
nach Absatz (2) sowie der zurückzuzahlende Anteil der jährlichen 
rechnerischen Betriebskostenersparnisse nach Absatz (3) für die jewei-
ligen Maßnahmen unterschiedlich festgelegt werden, um Anreize für 
eine möglichst umfassende energetische Sanierung zu geben.   

 
 
§ 7 
Andere Förderprogramme und Investitionsmittel 
 

(1) Die Mittel des Sondervermögens können notwendiges Eigenkapital in 
anderen Energiespar- und Klimaschutzprogrammen ersetzen. 

(2) Sofern Maßnahmen in der Investitionsplanung vorgesehen sind oder 
durch andere Förderprogramme des Bundes, der Länder, der EU oder 
sonstiger Institutionen förderfähig sind, sind die entsprechenden In-
vestitionsmittel vorrangig und Förderprogramme mindestens ergänzend 
einzusetzen. 
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§ 8 
Rücklagen und Kredite, Vermögenstrennung 
 

(1) Das Sondervermögen ist nicht berechtigt Kredite aufzunehmen. 
(2) Nicht verausgabte Mittel können einer Rücklage zugeführt werden.  
(3) Das Sondervermögen ist von dem übrigen Vermögen des Landes Ber-

lin, seinen Rechten und Verbindlichkeiten getrennt zu halten. 
 
 
§ 9 
Parlamentarische Beteiligung 

 
Die zu fördernden Maßnahmen sind dem für Finanzen zuständigen Aus-
schuss des Abgeordnetenhauses in vierteljährlichen Übersichten vorzu-
legen. Maßnahmen mit einer Förderung von mehr als 1 Mio. Euro sind dem 
für Finanzen zuständigen Ausschuss des Abgeordnetenhauses vorab zur Zu-
stimmung vorzulegen. 

 
 
§ 10 
Verwaltung des Sondervermögens 
 

Die Verwaltung des Sondervermögens liegt bei der Senatsverwaltung für 
Finanzen. Die Kosten für die Verwaltung des Sondervermögens trägt das 
Sondervermögen, soweit sie nicht vom Land Berlin getragen werden. 

 
 
§ 11 
Wirtschaftsplan 
 

(1) Die Senatsverwaltung für Finanzen stellt in Einvernehmen mit der für 
Umweltschutz zuständigen Senatsverwaltung für jedes Wirtschaftsjahr 
(1. Januar bis 31. Dezember eines Jahres) einen Wirtschaftsplan auf. 
Dieser enthält die für das Klimaschutzprogramm des Sondervermögens 
vorgesehenen Fördermaßnahmen und Programme sowie die dafür ein-
zusetzenden Mittel. Der Wirtschaftsplan ist in Einnahmen und Aus-
gaben auszugleichen.  

(2) Einzelne Ausgabeansätze des Wirtschaftsplans können überschritten 
werden, soweit andere Ansätze entfallen, sich verringern oder sich die 
Einnahmen entsprechend erhöhen. 

(3) Die im Wirtschaftsplan des Sondervermögens vorgesehenen Mittel sind 
insoweit übertragbar, als die tatsächlich aufgenommenen Einnahmen 
nicht verwendet worden sind. 

 
§ 12  
Jahresabschluss und Prüfungsrechte des Rechnungshofs 
 

(1) Die Senatsverwaltung für Finanzen stellt am Schluss eines jeden Rech-
nungsjahres die Jahresrechnung für das Sondervermögen auf.  

(2) In der Jahresrechnung sind der Bestand des Sondervermögens ein-
schließlich der Forderungen und Verbindlichkeiten sowie die Ein-
nahmen und Ausgaben nachzuweisen.  

(3) Der Rechnungshof hat die Prüfungsrechte gemäß § 113 Absatz 1 der 
Landeshaushaltsordnung. 
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§ 13 
Ausführungsvorschriften 
 

Die Senatsverwaltung für Finanzen erlässt im Einvernehmen mit der für 
Umweltschutz zuständigen Senatsverwaltung die zur Durchführung der 
Fördermaßnahme notwendigen Ausführungsvorschriften. 

 
 
 

Artikel II 

Inkrafttreten 
Dieses Gesetz tritt am 1.1.2008 in Kraft. 
 

 
 

Begründung: 
 
Der Schutz des Klimas ist eine der zentralen Herausforderungen der Mensch-
heit. Um seinen Anteil dazu beizutragen, die globale Erwärmung bis 2100 auf 
einen Temperaturanstieg um 2 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen 
Zeitalter zu begrenzen, muss das Land Berlin in vielen Bereichen zusätzliche 
Anstrengungen unternehmen. Diese sind insbesondere notwendig für die bau-
liche energetische Sanierung der Gebäude des Landes Berlin sowie der Ge-
bäude, die im Eigentum oder in der Nutzung von Institutionen sind, die sich 
ganz überwiegend aus Zuschüssen des Landes Berlin finanzieren bzw. Unter-
nehmen, die dem Land Berlin gehören.  
 
Während es auf Bundesebene und in anderen Bundesländern Programme zur 
baulichen Sanierung von Gebäuden in öffentlicher Hand gibt fehlen diese in 
Berlin. Die Berliner Energiesparpartnerschaften umfassen nicht bauliche Maß-
nahmen zur Wärmedämmung von Gebäuden, obwohl hier ein großer Teil der 
CO2-Einsparpotenziale zu realisieren ist. Mit der Einrichtung eines Sonderver-
mögens „Investitionsprogramm Klimaschutz“ wird ein Instrument geschaffen, 
mit dem diese Potenziale gehoben und die damit verbundenen mittelfristigen 
Kostenvorteile für das Land Berlin realisiert werden können.  
 
Zudem schafft das „Investitionsprogramm Klimaschutz“ Wertschöpfung in 
Berlin, insbesondere bei regional ansässigen Handwerksbetrieben. Es vergrößert 
außerdem das Know-how der Betriebe und setzt so Anreize für mehr privates 
Engagement bei der energetischen Sanierung. Durch die von der KfW ver-
walteten Förderprogramme des Bundes bestehen für die energetische Sanierung 
von Gebäuden in privater Hand darüber hinaus auch finanzielle Anreize.   
 
Da das Land Berlin im Bereich der baulichen Sanierung wie in vielen Bereichen 
des Klimaschutzes der Entwicklung hinterherhinkt, kann die Administration des  
Investitionsprogramms Klimaschutz relativ einfach in Anlehnung an ähnliche 
bestehende Programme, z.B. dem 120 Millionen-Programm des Bundes, erfol-
gen.  
 
In die Ausführungsvorschriften zum „Investitionsprogramm Klimaschutz“ ist 
eine Liste mit Maßnahmenpaketen sowie Einzelmaßnahmen aufzunehmen. Dort 
kann für jede Maßnahme und jedes Maßnahmenpaket zugeordnet werden, wie 
hoch die Rückzahlungsquote der Investition ist und wie hoch der zurückzu-
zahlende Anteil der jährlichen rechnerischen Betriebskostenersparnisse an-
gesetzt wird. Diese Differenzierung ermöglicht es sicherzustellen, dass einerseits 
die Maßnahmen mit geringer CO2-Minderung bevorzugt umgesetzt werden, 
andererseits aber im Falle einer Wärmedämmung hohe Dämmstandards bevor-
zugt gefördert werden. Dadurch kann sichergestellt werden, dass einmal sanierte 
Gebäude nicht nach wenigen Jahren erneut energetisch saniert werden müssen, 
weil zu unehrgeizige Standards anfangs gewählt wurden. Auch die Entwicklung 
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von Energiekonzepten ist als eine Maßnahme finanzierbar. Um hier besondere 
Anreize zu schaffen, empfiehlt es sich, dafür eine sehr geringe Rückzahlungs-
quote festzuschreiben, die weit unterhalb der Regelsätze liegt.  
 
Ferner sollten die Ausführungsvorschriften vorsehen, dass eine Kopplung der 
landesfinanzierten baulichen Sanierung mit auf Contracting-Basis finanzierten 
nicht-baulichen Energieeffizienz-Maßnahmen kombiniert werden. Denn im 
Normalfall lassen sich nach baulichen Sanierungen durch eine Anpassung der 
Regelungstechnik enorme zusätzliche Effizienzpotenziale heben. Hier sind die 
Erfahrungen aus ähnlichen Programmen aufzugreifen, nach denen sich eine 
kombinierte Ausschreibung von Maßnahmen der baulichen Sanierung und eines 
Einspar-Contractings als vorteilhaft erwiesen hat.  
 
Die Ausführungsvorschriften sollen ferner ein geeignetes Monitoring des Pro-
gramms und die stichprobenartige Erfolgskontrolle der vom Programm finan-
zierten Sanierungsvorhaben umfassen.  
 
 

Begründung zu den Einzelparagraphen: 
 

Artikel I 
§ 1 
§ 1 definiert das Ziel der Förderung des Klimaschutzes als Aufgabe für ein neu 
zu errichtendes Sondervermögen des Landes Berlin. Dazu sollen aus dem Son-
dervermögen bauliche Maßnahmen im Gebäudebestand der öffentlichen Hand in 
Berlin gefördert werden. 
 
§ 2 
§ 2 definiert die Mittelzuführung zum Sondervermögen. Neben jährlichen Zu-
führungen aus dem Haushalt des Landes sollen insbesondere nicht verausgabte 
Investitionsmittel mit den jeweiligen Jahresabschlüssen dem Sondervermögen 
zugeführt werden. In Berlin ist seit mehr als 20 Jahren das Phänomen zu be-
obachten, dass Investitionsmittel nicht verausgabt werden. Dies hat verschiedene 
Gründe. Investitionsmittel wurden jahrelang genutzt, um Jahresabschlüsse zu 
verbessern. Während die Zinsaufnahme unverändert blieb, wurden Investitions-
mittel eingespart. Die Verfassungswidrigkeit der Haushalte (höhere Kreditauf-
nahme als Investitionsausgaben) wurde damit im Haushaltsvollzug gegenüber 
dem Haushaltsbeschluss noch deutlich verstärkt. Gleichzeitig hat diese Nicht-
nutzung der Investitionsansätze aber auch dazu beigetragen, dass die öffentliche 
Infrastruktur der Stadt in einem schlechten baulichen Zustand ist. Bezirke konn-
ten nicht verausgabte Investitionsmittel als Überschuss im Jahresabschluss ver-
buchen und dann 2 Jahre später frei als Rücklage einsetzen. Faktisch wurden 
damit Investitionsmittel in erheblichem Umfang in konsumtive oder Personal-
mittel umgewandelt. Damit wurden Anreize für eine fatale Entwicklung gesetzt. 
Die Abschöpfung der nicht verausgabten Investitionsmittel am Jahresende und 
die Sicherung dieser Mittel für investive Aufgaben beseitigt diese falsche An-
reizwirkung. Um Ausweichstrategien zu verhindern, muss die Möglichkeit zur 
Reste- und Rücklagenbildung bei Investitionstiteln ausgeschlossen werden. 
Ausnahmen bilden Maßnahmen, die zu großen Teilen aus Drittmitteln finanziert 
werden. 
Die Mittelzuführung an das Sondervermögen wird auf 500 Mio. Euro begrenzt. 
Für einen Zeitraum von voraussichtlich 5-6 Jahren wird dieses Sondervermögen 
aufgebaut; die weitere Arbeit ist dann aus den Rückflüssen zu finanzieren. Im 
Jahr 2018 soll das Sondervermögen die Neuförderung von Maßnahmen be-
enden. Faktisch wird das Programm damit also auf einen Zeitraum von 10 
Jahren begrenzt. In dieser Zeit soll die klimaschutzrelevante energetische 
Sanierung des öffentlichen Gebäudebestandes abgeschlossen werden. Eine 
Halbzeit- und Abschlussevaluierung soll den Erfolg messen und Vorschläge für 
die Sicherung des Erreichten und die weiteren Notwendigkeiten beschreiben. 
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§3 
§3 beschreibt die förderfähigen Maßnahmen.  
 
§4 
§4 beschreibt die Rechtsform und legt den Gerichtsstand fest. 
 
§ 5 
§ 5 definiert die Anspruchsberechtigten. Hier sind auch mehrheitlich landes-
eigene Betriebe, sowie überwiegend vom Land finanzierte private juristische 
Personen inbegriffen, weil diese aus eigenen Mitteln entsprechende Maßnahmen 
nicht vornehmen könnten.  
 
§ 6 
§6 regelt die Rückzahlungsverpflichtungen. Je nach Maßnahme sind 60-80 % 
der Fördersumme zurückzuzahlen. Der Rest verbleibt in den Einrichtungen und 
stellt einen Anreiz dar, die Maßnahmen zügig durchzuführen. Um eine mög-
lichst schnelle Rückzahlung durchzusetzen, sind mind. 2/3 der jährlichen Be-
triebskosteneinsparungen für die Rückzahlung zu verwenden.  
 
§7 
§7 stellt sicher, das zusätzliche Finanzierungsmittel aus Bundes- und EU-
Programmen einzusetzen sind. Damit wird das durch das Sondervermögen aus-
gelöste Investitionsvolumen deutlich erhöht. 
 
§8 
§8 regelt die Abgrenzung des Sondervermögens von sonstigen Vermögen und 
Verbindlichkeiten des Landes.  
 
§9  
§9 regelt die parlamentarische Beteiligung bei der Steuerung und Kontrolle des 
Sondervermögens. 
 
§10 
§10 legt die Verwaltung des Sondervermögens durch die Senatsverwaltung fest. 
Dadurch wird der Aufbau eines neuen bürokratischen Apparats verhindert. 
 
§11 
§11 definiert das Wirtschaftsjahr und bestimmt die Anforderungen an den für 
das Sondervermögen zu erstellenden Wirtschaftsplan.  
 
§12 
§12 verlangt eine Jahresrechnung für das Sondervermögen und gibt dem Lan-
desrechnungshof ein umfassendes Recht zur Überprüfung der Verwendung der 
Mittel aus dem Sondervermögen. 
 
§13 
§13 regelt den Erlass von Ausführungsvorschriften für die Nutzung des Sonder-
vermögens.  

Artikel II 
 

Artikel II regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.  
 
 
Berlin, den 4. September 2007 
 
 

Eichstädt-Bohlig   Ratzmann   Schruoffeneger   Schäfer   
und die übrigen Mitglieder der  

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
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